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Kurzbeschreibung
Die Projektleiter/innen Farbe, Fachrichtung Dekoration und Gestaltung, verfügen über erweiterte theoreti-
sche und praktische Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Technik, Gestaltung, Marketing, Perso-
nalwesen sowie Berufs- und Arbeitspädagogik. Ausserdem verfügen sie über Kenntnisse in der Stilkunde. 
Im mittleren Kader genügen Projektleiter/innen Farbe Fachrichtung Dekoration und Gestaltung in ihrem 
Beruf höheren Ansprüchen und können den Tätigkeitsbereich der Gestaltung im Malerhandwerk selbst-
ständig leiten. Das Entwerfen und Präsentieren von Gestaltungsvorschlägen unter Einbezug von Farbe, 
Form und Schrift gehört genau so zum Tätigkeitsgebiet wie die Planung und das Vorbereiten von einfachen 
Auftragsabläufen. Dabei sind Fragen des Materialeinkaufs, der Logistik, der Personalführung, der Arbeits-
vorbereitung und der Arbeitssicherheit eine tägliche Herausforderung. Sie erstellen Gestaltungsvorschläge 
und berücksichtigen dabei neben Fragen der Werkstoff- und Anwendungstechnik auch Fragen der Ökologie 
und Nachhaltigkeit.
Die Projektleiter/innen Farbe, Fachrichtung Betriebsleitung, verfügen über erweiterte theoretische und 
praktische Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Technik,  Betriebsorganisation, Marketing sowie 
Berufs- und Arbeitspädagogik. Im mittleren Kader genügen Projektleiter/innen Farbe Fachrichtung Betriebs-
leitung in ihrem Beruf höheren Ansprüchen und können die operativen Tätigkeiten in einem KMU selbst-
ständig ausführen. Somit übernehmen sie verantwortungsvolle Aufgaben, insbesondere zur Entlastung und 
Vertretung des Betriebsinhabers/der Betriebsinhaberin. Sie erstellen, kalkulieren und unterbreiten einfache-
re Offerten und berücksichtigen dabei neben Fragen der Werkstoff- und Anwendungstechnik auch Fragen 
der Ökologie und Nachhaltigkeit.  Zu den Aufgaben gehören aber auch die Planung und das Vorbereiten 
von einfachen Auftragsabläufen mit Ausmasserstellung. Dabei sind Fragen des Materialeinkaufs, der Logis-
tik, der Personalführung, der Arbeitsvorbereitung und der Arbeitssicherheit eine tägliche Herausforderung.

Trägerschaft
Die folgenden Organisationen der Arbeitswelt bilden die Trägerschaft:
•	 SMGV Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband
•	 FRMPP Fédération Romande des maîtres plâtriers-peintres

Zulassung zur Berufsprüfung
Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer:
a) 	ein eidg. Fähigkeitszeugnis als Maler/in oder als Gipser/in und Maler/in besitzt und seit der bestandenen 

Lehrabschlussprüfung (Qualifikationsverfahren) über mindestens 3-jährige Berufstätigkeit im Malerge-
werbe verfügt; oder

b) 	ein eidg. Fähigkeitszeugnis in einem verwandten Beruf des Bauhandwerkes besitzt und seit der Lehrab-
schlussprüfung (Qualifikationsverfahren) über eine mindestens 5-jährige Berufspraxis im Malergewerbe 
verfügt; und

c) 	über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen verfügt.

w Die Prüfungsordnung wurde am 26. Januar 2010 durch das BBT genehmigt.
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Modulabschlüsse
Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung der einzelnen Fachrichtungen 
vorliegen:

Prüfung
Die Abschlussprüfung umfasst eine vorgängig erstellte Projektarbeit, eine Präsentation und ein Fachgespräch.

Titel
Die Fachausweisinhaber/innen sind berechtigt, die folgenden geschützten Titel zu führen:

•	 Projektleiter/in Farbe mit eidg. Fachausweis Fachrichtung Dekoration und Gestaltung
•	 Contremaître couleur avec brevet fédéral spécialisation décoration et conception
•	 Capo progetto pittura con attestato professionale federale ramo decorazione e creazione
Als englische Übersetzung wird empfohlen: 
•	 Project Manager in Color Specializing Design and Decoration with Federal Diploma of Professional Educati-

on and Training

•	 Projektleiter/in Farbe mit eidg. Fachausweis Fachrichtung Betriebsleitung
•	 Contremaître couleur avec brevet fédéral spécialisation responsable d’exploitation
•	 Capo progetto pittura con attestato professionale federale ramo gestione aziendale
Als englische Übersetzung wird empfohlen:
•	 Project Manager in Color specializing Management with Federal Diploma of Professional Education and 

Training

Weitere Informationen
Schweizerischer Maler- und Gipsermeister-Verband SMGV
www.smgv.com
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3.32 Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung in der 
Fachrichtung Dekoration und Gestaltung vorliegen: 

a) bei den 6 Schlüsselmodulen mindestens die Note 4,0 erreicht wird; 
b) bei 13 der restlichen 15 Kompetenznachweise die Note 4,0 erreicht wird und kei-

ne Note unter 3 liegt 
  

 Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung Fach-
richtung Betriebsleitung vorliegen: 

a) bei den 5 Schlüsselmodulen mindestens die Note 4,0 erreicht wird; 
b) bei 12 der restlichen 14 Kompetenznachweise die Note 4,0 erreicht wird und kei-

ne Note unter 3 liegt 
 

  

Module Schlüssel-
module 

Fachrichtung  
Dekoration und 

Gestaltung 

Fachrichtung  
Betriebsleitung 

 

Theoretischer Unterricht    
M-T1 Betriebstechnik und Arbeitssicherheit    
M-T2 Materialkunde I    
M-T3 Materialkunde II    
M-T4 Umwelt    
M-T5 Bauphysik, Bauchemie I    
M-T6 Bauphysik, Bauchemie II  -  
M-T7 Materialeinsatz  -  
M-T8 Ausmass    
M-T9 Werkvertrag und Normen  -  
M-T10 AVOR und Baustellenlogistik    
M-T11 Lerntechnik, Kommunikation    
M-T12 Stilkunde Teil I   - 
M-T13 Stilkunde Teil II   - 
Praktischer Unterricht    
M-P1 Applikations- und Ausbesserungsarbeiten I    
M-P3 Tapezieren I    
M-P5 Spritzlackieren I  -  
M-P7 Dekorative Techniken I    
M-P8 Dekorative Techniken II   - 
M-P9 Dekorative Techniken III   - 
Gestaltung    
M-G1 Optik und Farbenlehre    
M-G2 Farbgebung Teil I   - 
M-G3 Farbgebung Teil II   - 
M-G4 Sehen und Darstellen   - 
M-G5 Schrift und Ornament   - 
Betriebswirtschaft    
M-W1 Personalwesen  -  
M-W5 Kalkulation I  -  
M-W9 Verkaufstechnik und Marketing    

 
 
 


